


dern die Frage der versorgungssicherheit. und im Bereich des Finanzmarkt-
rechts geht es um nichts Geringeres als um die Frage, wie die in der moder-
nen volkswirtschaft so wichtige sparfunktion und Kreditfunktion sicherge-
stellt werden kann. Eine staatliche Regulierung, die von der vorstellu"g äe-
leitet wäre, dass Finanzinstitute nur ,,mündelsicher" veranlagen dürfen, 

-wür-

de daiu fi'rhren - die letzten ]ahre haben das ganz deutlich 
"werden 

lassen -,
dass der wirtschaft nicht in ausreichendem Maße Kredite zur verfügung
stehen, was die nächste Krise - die ,,Investitionskrise" - zur Folge hätte.

Die wissenschaft vom öffentlichen wirtschaftsrecht steht zugleich un-
abweislich im europäischen Kontext: Der nationalen Regulierung Jind heute
enge Grenzen gesetzt. würde der österreichische Gesetzgeber im Alleingang
bestimmte Finanzprodukte vorsorglich verbieten, so wtiiden diese produktä
vom heute mobilen Publikum jenseits der staatsgrenzen nachgefragt. öster-
reichische Institute hätten Geschäftseinbußen und regulatorisch wä=re nichts
gewonnen.

Damit schließt sich allerdings der Kreis. Am Beginn der überlegungen
stand die Skepsis, inwieweit ein Ausbau von Behördenstrukturen auf äer eu-
ropäischen Ebene überhaupt einen Beitrag zur vermeidung und Bewältigung
von Krisen bringen kann. In letzter Konsequenz wird freilich deutlich, tasi
die schwerpunktverlagerung der Aufsichtszuständigkeiten einen schritt, und
zwar einen notwendigen ersten Schritt, zu einer krisenvermeidenden harmo-
nisierten Regulierungspolitik bildet.

96

97

Teit 3
Aktuelle Judikatur in Leitsätzen
l. Geschäftsverbindung im Allgemeinen

A. Allgemeine Gelchäftsbedingungen

oc H 6 ob 1 s4 t 1oT;,':':;::':;:;,:: f:r:::':::, AB G B
Gegenstand des verfahrens war die von einem Inkassobüro in AGBverwendete Klausel:

Die Kosten der außergerichtlichen [...] und gerichtlichen Betreibungen werdenim Namen des Auftraggeb.i g.g.r, d"; s'.i,ifaä., geltend gemacht.
Nach g 879 Abs 3 ABGB ist eine in AGB oder vertragsformblätternenthaltene vertragsbestiTmung, ai" ii.r,i .i".-;*;Jdr*rrfJit'n""oo"*_

tungspflichten festregr, jedenfalis nichtig-wenn sie unter nerucf,sichtigung 
"t_

ler umständ" a.' p".rr",."i'* r;ji';'ä!ii.r't."..ht.irü.-;i;-ä.rti,n-'r,g
des s 879 Abs 3 ABGB schützt a"u"i ärt äi" vertragspartner des AGB-ver_wenders, aber keine vertragsfremden Dritten. Dies ergibt sich schon durcheine grammatikalische Auiegung a", S s7s ABGB, spricht doch dessenAbs I ausdrücklich vom ,,Veit."g:.; auch der 

feqriff ,,beiderseitig,. in S 879Abs 3 ABGB weist auf ai. A"a".iä;;;., Lerstungen und Verpflichtun_gen der Vertragspartner, nicht auf jene öritt., tirr.

?:i:,fä 
42/ 11 d2) : Generette Haftungsfreizeichnung für Fahrtässigkeit

Der OGH hatte folgende Klausel zu beurteilen:
Haftungsbeschränkungen; Dre,Haftung der Bank ist zudem bei leichter Fahrräs-sigkeit in folgenden Fällen ausgeschlossen: i..rog..,rrrg.n, Nicht- oder Fehldurchfiih_rung von Aufträgen, insb infolge Z*eif"l. 

"n dä.
^i.ri,.i"a""tig^;;;lä"",un-vorstaadige;;;+1',:,trä::tf; lf äffirä::Ti:rungen der und unberechtigte Eingriffe rtiär. ,". Auftragsentgegennahme und wei_terleitung verwendeten r"ä-""ir?uil.";;;iläg. (bei srörungen ist der Kuadeverpflichtet' sämtliche andere möglich; Iä;;äationsmitter/-wege 

auszuschöpfen);t^tr*r"r*ten und unbe.".htifie ;ir;;;ä;ääer Bank oder bäi den zur Durch-

') öBA 20111170r,203^= RdW 20tuz4,8t = 2"L 20t0/631,363.2) JusGuide 2}tU30lg020.
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frihrung des Auftrages von der Bank benutzten Unternehmen; erfolgte Sperren und
Zugriffsbeschränkungeu verspätet, fehlerhaft oder nicht zur Verfügung gestellte Infor-
mationen, Kurse, Stück/Kennzahlen; Stammdaten oder Research-Daten; verspätete,

fehlerhaft oder nicht erteilte Informationen über Auftragsdurchführungen und -stor-
nierungen; fehlerhaft, verspätet oder nicht durchgeftihrte Zwangsverwertungen. Auch
für andere Schäden, welcher Art und Ursache auch immer, insb für entgangenen Ge-

winn, ist die Haftung der Bank ftit leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

Die inkriminierte Klausel enthält in ihrem ersten Satz die Aufzählung
einer Vielzahl von Tatbeständen, für die die Haftung bei leichter Fahrläs-
sigkeit ausgeschlossen sein soll, und erweitert diesen Haftungsausschluss in
ihrem zweiten Satz auch auf andere Schäden, ,,welcher Art und Ursache
auch immer". Die Aufz?ihlung der einzelnen Tatbestände im ersten Satz er-
weckt dabei den Eindruck, eine abschließende Auflistung zu sein. Anders als

nach dieser Formulierung aJ erwarten wäre, schließt an die Aufzfülung ein-
zelner Pflichtverletzungen im zweiten Satz die generalklauselartige Erweite-
rung des Haftungsausschlusses zur umfassenden - und damit jedenfalls un-
zulässigen3) - Freizefchnung für leicht fahrlässige Schädigung. Die Aneinan-
derreihung der Einzeltatbestände dient damit der Verschleierung des verpön-
ten Zwecks der Klausel, nämlich dem in Wahrheit angestrebten generellen
Haftungsausschluss bei leichter Fahrlässigkeit.

Damit wird durch den ersten Satz der Klausel ein unzutreffendes und
unklares Bild vermittelt, sodass er mit dem Transparenzgebot des S 6 Abs 3
KSchG nicht in Einklang gebracht werden kann. Da der Prozess als Ver-
bandsprozess geführt wurde und in solchen eine geltungserhaltende Reduk-
tion von an sich unzulässigen Bestimmungen nicht in Betracht kommt, ließ
der OGH die Frage, ob in der Aufzählung der speziellen Haftungsausschlüsse
materiell eigenständige, zulässige Regelungsbereiche enthalten sind, offen. Im
Ergebnis wurde daher die gesamte Klausel als unzulässig qualifiziert.

HG Wien 30 Cg 197l10nt Nachtrögliche Sicherheitenbestellung Kon-
vertierung eines Fremdwährungskredites

Das HG Wien hatte im Verbandsprozess folgende Klauseln zu beurteilen:

Z 47: Das Kreditinstitut kann vom Kunden ftir alle Ansprüche aus der mit ihm
bestehenden Geschäftsverbindung die Bestellung angemessener Sicherheiten innerhalb
angemessener Frist verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt, be-
fristet oder noch nicht füllig sind.

Aus dem Wortlaut der Klausel ist weder eine Einschränkung auf die Be-

stellung von Sicherheiten im Zusammenhang mit der Anspruchsentstehung zu
ersehen noch wird irgendein Parameter aufgestellt, der zur Beurteilung der An-
gemessenheit der Sicherheit und der Frist herangezogen werden könnte. Da
keine genauen Umstände festgelegt sind, die eine Sicherheitenbestellung de-

3) So bereits 4Ob r79l\2f - SZ2OO2ll53 = ÖSe 2003i 1090, 141; 4 ob 22ll06p
- Öee zoozlt45O, 981 mit Anm Rummel; l0 ob 70l07b - Öse 200911s88,922.

terminieren, hat damit das Kreditinstitut die Möglichkeit, jederzeit die Bestel_
lung von Sicherheiten zu verlangen. Die Klauser isi daher intransparent isd s 6
Abs 3 KSchG und gröblich benachteiligend iSd $ 879 Abs 3 ABGB.

z 48 Abs r: wenn nachträglich umstände eintreten oder bekannt werden, die eine
erhöhte nisjkgbew.grtgng der Anqprüche gegen den Kunden rechtfertigen, ist das Kreditin-
stitut berechtigt, die Bestellung.oder.Veritärkung von Sicherheiten irinerhalb angemesse-
ner Frist zu verlangen. Dies ist insb dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Kunden nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen oder die vorhan-
denen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben dd., ,o rr..s.hl..6i.rt a.on.rr.

Abs 2: Dies gilt auch, wenn bei Entstehung der Ansprüche die Bestellung von
Sicherheiten nicht verlangt wurde.

Diese Klausel ist ebenfalls intransparent isd s 6 Abs 3 KSchG, da hier
die nachträgliche Anderung des Risikos nach der rein subjektiven Einschät-
zung der Bank als auslösend ftir die nachträgliche Forderung von sicherhei-
ten dient. Es sind keinerlei_umstände angefüürt, die auch ,rui brp* darlegen,
wie es zu einer erhöhten Risikobewertung kommen könnte. Die Klausel ist
darüber hinaus auch im Hinblick auf das Erfordernis der verschlechterung
der wirtschaftlichen verhältnisse des Kunden unbestimmt. Es wird hier we-
der dargelegt, in welchem Ausmaß sich diese nachteilig zu verändern haben,
um eine Nachbesicherang zu rechtfertigen, noch *orun, sich ergibt bzw wie
zu beurteilen ist, dass sich diese verhältnisse zu verändern droh"en. Gleiches
gilt fiir die werthaltigkeit von bereits vorhandenen Sicherheiten.

275: Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in Form der währung aushaf_
tenden schuldsaldo unter Anzeige an den Kunäen in inländische währunj o-ro*"rr-
deln, wenn sich durch die Kurientwicklung der fremden währunt;;;i<reditrisiko
erhöht und das Kreditinstitut innerhalb 

"rrgä*"rr.rr.. Frist keine ausreichende sicher-
stellung erlangt. [...]

Die gewählte Formulierung ist derart unbestimmt, dass fiir den verbrau-
cher nicht erkennbar ist, bei welchem Ausmaß der Erhöhung des Kreditrisikos
die-Bank mangels Besteilung von Sicherheiten eine Konvertiärung des Fremd-
währungskredits vornehmen kann; insb ist nicht festgelegt, welÄe Anderun-
gen des wechselkurses für eine mögliche Konvertieruig airslösend sein sollen.
unbestimmt ist auch, was eine ausreichende sicherstelhing sein soll, sodass die
Klausel isd S 6 Abs 3 KSchG als intransparent zu qualifiziären ist.

l. Geschäftsverbindung im Allgemeinen

oGH 3 ob 107111ya): preisgleitklauseln in Kontoverträgen nach dem
ZaDiG unzulässig

Der OGH hatte folgende Klausel zu beurteilen:
Bei Rechtsgeschäften mit verbrauchern wird das Kreditinstitut Entgelte für

Dauerleistungen (ausgenommen Zinsen) einmal jährlich am 1.;uli, erstmais an jenem

9 ÖBA 201211768,53 = EvBl zlt2rs = zak 20111549,296 = vRlnfo H 8,2 =
JusGuide 20ll 13319087.
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1. |uli, der dem Abschluss des vertrages fotgt, in dem prozentuellen Ausmaß senken

od.r 
"rh<ihen, 

das der Veränderung däs von-der Statistik Austria veröffentlichten Ver-

braucherpreisindex 2000 (VPI) oäer des an seine Stelle tretenden Index entspricht'

öi"* V."a"a"rung wird j.*..."tt am Durchschnitt der Indexzahlen für das vorletzte

fJ""a"rpfr. g"gätb", äem Durchschnitt der Indexzahlen fü'r das letzte Kalender-

jahr.

Nach S 29 Abs I ZaDiG hat der Zahlungsdienstleister dem Zahlungs-

dienstnutzer Anderungen des Rahmenvertrags sPätestens zwei Monate vor

dem geplanten Zeitpuikt fürer Anwendung in einer bestimmten Weise vor-

zuschiagen, wobei Schweigen unter gewissen Voraussetzungen als Zustim-

ä""g ä;r, In S 29 Abs 2 s L zaDiG ist vorgesehen, dass.,'Anderungen der

Zinsiaäe oder der Wechselkurse [. . .] unmittelbar und ohne vorherige Be-

nachrichtigung angewandt werden" können, sofern dieses Recht im Rahmen-

vertrag u.i"iriUuri*orde und die Anderungen -auf 
d:l "ggl"rten 

Refe-

renzzinssätzen oder Referenzwechselkursen beruhen' S 29 ZaDiG weist eine

sewisse Widersprüchlichkeit auf, als die Überschrift auf 
',Anderungen 

des

frJt r"rro"ttr.g." #rog nimmt; in Abs 2 werden dagegen zwei Fälle ange-

führt, die kemä Anaening des Rahmenvertrags bewirken, sondern die Um-

setzung einer vorweg vlreinbarten Anpassung der Zinssätze oder der

Wechselkurse betreffen.

Der Umstand, dass in S 29 Abs 2 S I ZaDIG ausdrücHich zwei Fdlle an-

geführt sind, in denen eine Anderung von im Rahmenvertrag grundgelegten

öedingungen ohne Einhaltung des in Abs I vo.lgesehenen Verfahrens mög-

1ich iJt, $richt dafür, dass die Überschrift ,,Anderungen des Rahmenver-

,r"ge. i*'vergleich zum wortlaut der Bestimmung selbst zu eng gefasst

*,.rid", werden-doch auch Vorweg-Anderungsermächtigungen grundsätzlich

äl.r*' ,,Anderungen" subsumieri aber in zwei F?illen ohne das Verfahren

nach Abs 1 zugelässen. Hinweise darauf, dass es sich nur um eine demonst-

rative Aufzählüng handelt, gibt es im Gesetzeswortlaut selbst nicht, ebenso

wenig solche aui eine plari*idrige unvollständigkeit, geht doch auch die

Richiliniet; genau rron äenselben Prämissen aus' Daraus ist zu schließen'

dass - neben unmittelbaren Anderungen des Rahmenvertrags - auch vorweg

vereinbarte Ermächtigungen zu einseitigen Anpassungen oder_Anderungen

der vertraglichen Sedingüngen dem Regime des S 29 Abs I ZaDiG unterlie-

g"n, soferä nicht einer ier- beiden ausärücklich angeführten Ausnahmef?ille

vorliegt.
öaher ist in allen nicht in S 29 Abs 2 S I ZaDiG angefiihrten F?illen ei-

ner Anderung der Entgelte nach dem Abschluss des Rahmenvertrags die in

S 29 Abs I ZaDiG voigesehene Vorgangsweise einzuhalten, also insb die

t) a.t""int ist hier Art 44 der ZahlungsdiensteRl 20O7l64lEG, welchen s29 za-

DiG in innerstaatliches Recht umsetzt. Ausfuhrlich zu Art 44 Zahlungsdi9n.9teru,:

B.- K";;, wi.rttig" Aspekte der Zahlungsdienste-Richtlinie, in Dullinger/Kaindl (Hrsg),

Bank- und Kapitalmaiktrecht 2008 - Das Jahrbuch (2009) 267 '
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(ausdrückliche oder stillschweigende) Zustimmung des Zahlungsdienstnut-

zers einzuholen. Die Klausel widerspricht daher dem Gesetzeswortlaut des

S 29 ZaD1G.

. Anm Langer, VRInfo H 8, 2.

. Anm Koch, ÖBA 2012, 55.

. Anm Fichtinger, EvBl 201215.

OLG Wien 2R 207110s6): Klauseln der ABB versto!3en gegen das Za-

DiG

Das OLG Wien hatte im VerbandsProzess folgende Klauseln zu beurtei-

len:

22 Abs I S 1: Anderungen der AGB oder des Girokontovertrages erlangen nach

Ablauf von zwei Monaten ab der Verständigung des Kunden Rechtsgilltigkeit für alle

gegenwärtigen und zuküLnftigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zum Kreditinstitut,
iofurn nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut
einlangt.

Die Klausel verstößt gegen S 6 Abs 3 KSchG und gegen S 29 Abs 1 iVm

5 26 Abs 2 ZaDIG.$ 29 Abs I ZaDiG ist so auszulegen, dass für den konkre-

ten Rahmenvertrag Anderungen vorangekündigt werden müssen. Aus der

höchstgerichtlichen |udikatur zum Transparenzgebot ergibt sich, dass sich

diese nicht mit formeller Textverständlichkeit begnügt, sondern vielmehr

verlangt, dass Inhalt und Tragweite vorgefasster Vertragsklauseln flir den

verbraucher ,,durchschaubar" sind. Es kann einem verbraucher jedoch nicht

zugemutet werden, selbständig und aktiv die dem jeweiligen Rahmenvertrag

zugrunde gelegten Vertragsbedingungen zu eruieren. Einem Kunden mit
dem mehrere Geschäftsbeziehungen bestehen, muss daher nicht völlig klar

sein, welche Verträge von der Anderung betroffen sind. In Ermangelung ei-

ner Auflistung, für welche Verträge die Klausel Gültigkeit erhalten soll, ist

diese intransparent.

Z2 Abs 1: Hat der Kunde dem Kreditinstitut keine Anschrift bekannt gegeben

und wurde auch keine vereinbarung über die Zustellung getroffen, so ist der Aushang

der geänderten AGB im Schalterraum des Kreditinstitutes maßgebend; der erste Satz

dieses Absatzes gilt entsprechend.

Die Klausel ist als unzulässiger Vertragsbestandteil isd S 6 Abs I Z 3
KSchG zu beurteilen. Aus der einschlägigen höchstgerichtlichen ]udikatu/)
ergibt sich, dass eine Klausel, wonach der Bankkunde innerhalb einer Frist

Widerspruch gegen eine Anderung von AGB erheben muss' von denen er

nur durch Schalteraushang verständigt wird, sittenwidrig ist.

6) Das zweitinstanzliche Urteil ist nicht rechtskräftig.
7) So zB 6 Ob 128/09f (dort Klausel XIV/3) - Dullinger/Kaindl (Hrsg)' Bank-

und Kapitalmarktrecht aktuell - Jahrbuch 200912010 (2010) 195'
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Z 15: Werden vom Kunden mittels Telekommunikation Aufträge erteilt oder
sonstige Erklärungen abgegeben, so hat er geeignete Vorkehrungen gegenüber über-
mittlungsfehler und Missbräuche zu treffen.

Gem S 44 ZaDiG haftet grundsätzlich der Zahlungsdienstleister flir
nicht autorisierte Zahlungsaufträge, es sei denn, den Kunden trift daran
ein verschulden. Der Kunde haftet für vorsätzliche oder grob fahrlässige
Verletzung der Sorgfaltspflichten gem S 36 ZaDiG oder die Verletzung ver-
einbarter Bedingungen für die Ausgabe und Nutzung des Zahlungsinstru-
ments. S 44 ZaDiG regelt die Haftung des Verbrauchers zwingend und ab-
schließend. Eine darüber hinausgehende vereinbarung, welche auch die in-
kriminierte Klausel darstellt, verstößt daher gegen diese Regelung.

Z 16 Abs l: Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, wie zB Bestätigun-
gen von-ihm erteilten Aufträgen, Anzeigen über deren Ausfü*rrung, Kontoauszüge,
Depotaufstellungen, Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, sowie
Sendungen 

-und 
Zahlungen des Kreditinstituts auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit

zu übe1prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

S 36 ZaDiG beirrhaltet einen abschließenden und zwingenden pflichten-
katalog der Zahlungsdienstnutzer. Die Pflicht des Kundenbzfl, nicht autori-
sierter oder fehlerhaft ausgeftihrter Zahlungen beschränkt sich gem S 36
Abs 3 ZaDiG auf eine Rügeobliegenheit. Weitere Pflichten, wie sie die ge-
genständliche Klausel, insb in Form einer Prüfuflicht, vorsieht, sind nicht in
der Disposition der Parteien. Darüber hinaus ist eine Haftung des Kunden
nur in den engen Schranken des S 44 .ltbs 2 ZaDiG vorgesehen. Der Zah-
lungsdienstleister darf daher keine diese überschreitende Haftung des Kun-
den - wie es jedoch in der Klausel der Fall ist - zum Vertragsinhalt machen.

Z 16 Abs 2: Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von zwei Monaten keine
schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen
des Kreditinstituts als genehmigt; das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei 

-Be-

ginn der Frist auf diese Bedeutung seines Verhaltens hinweisen.

Bei kundenfeindlichster Auslegung sind auch nicht autorisierte Zah-
lungsvorgänge von dieser Bestimmung umfasst. In diesem Kontext ist schon
allein das schriftlichkeitserfordernis der Einwendungserhebung, insb jedoch
die Genehmigungsfiktion eine unzulässige Verschärfung gegenüber dem
zwingenden S 36 ZaDiG.

Z 16 Abs 3: Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung kann der Kunde nur dann eine
Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüg-
lich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungi-
vorganges, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung, hiervon unter-
richtet hat, es sei denn, das Kreditinstitut hat dem Kunden die in 239 Abs g dieser
Bedingungen vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden Zahlungsvorgang
nicht in der mit ihm vereinbarten Form mitgeteilt oder zugänglich gemacht.

S 44 Abs I ZaDiG besagt, dass der Zahlungsdienstleister des Zahlers
diesem im Falle eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs den entsprechen-

*." l:T"g. unverzüglich zu erstatten hat. Die verletzung der obliegenheit
des s 36 Abs 3 ZaDiG schließt diesen Anspruch nur dani aus, wenn sie für
die Erfüllung von kar1s1le1 Bedeutung isi. schon aus der Berichtigungs-
pflicht gem s 44 Abs I zaDic ist abzüleiten, dass, wenn die Bank auf ande-
rem wege als durch die Rüge des Betreffenden von einer fehlenden Autori-
sierung erfährt, ein Berichtigungsanspruch nicht von vornherein ausgeschlos-' sen werden darf.

277: Der Kunde hat das Kreditinstitut unverzüglich zu benachrichtigen, fallsihm regelmäßige Miueilungen des Kreditinstituts (wi6 zB R".h""ü;;;;llüsse oder
Depotaufstellungen) oder.sonstige_ Mitteilung.r, od., sendungen aä rr.aitirrrtitotr,
mit denen der Kunde nach LagJdes 

_Fales rächnen musste, n[ht innerhalb der Frist,
die üblicherweise flir die vereinbarte übermittl'ng zu veranschlagen ist, zugehen.

_ Die gegenst?indliche Klausel firmiert unter dem Kapitel ,,Mitwirkungs-pllicllen und Haftung des Kunden". Die in der Klausel u,rig"tisi"t.r, pflichten
des Kunden stehen somit pauschal unter Androhung einer"Haftung bei ver-
stößen gegen das Regelwerk. In s 44 Abs 2 ZaDiG findet sich eiri abschlie_
t!!:: und.zwingender Haftungskatalog, der in Verbindung mir S 36 Abs I
zaDiG regelt, dass der Kunde nach Erhart des Zahlungsinstiumenies alle zu-
mutbaren v_orkehrungen zu treffen hat, um unbefug"en zugnff zu vermei-
den. Eine Haftung für sorgfaltswidrigkeiten vor Erhalt des Zahlungsinstru-
mentes ist somit ausgeschlossen, weshalb die Klausel klar dem zaDiG wider-
spricht.

222 Abs 1: Soweit keine vereinbarung auf bestimmte Dauer vorliegt, können
das Kreditinstitut und de_r. Kunde die gesamtä Geschaftsverbr"J""g 

"a* .iäz.he Tei-le davon jederzeit unter Einhartung eirier angemessenen Frist künd]gen.
222 Abs 2: Abweichend davon kann bei einem verbrauchergirokonto der Kun-

de einen auf unbestimmte Dauer oder einen auf mehr als 12 Monaie befrisieten Giro-kontovertrag jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kün_d€.n.

. Aus der Klausel geht.e1e unzulässige Differenzierung der Kündigungs_
rechte zwischen unter und über zwölf üonate befristeten v"rtrag"r, h"*or.
Die inkriminierte Klausel widerspricht daher S 30 Abs I ZaDiö, der nor_
miert, dass der Kunde den Rahmenvertrag jederzeit kündigen kann, sofern
die Parteien nicht eine Kündigungsfrist veräinbart haben.

239 Abs 1: überweis'ngsaufträge müssen den Zahrungsdienstreister des Emp-
Sngels (BLZ bzw BIC) und die Konönummer bzw die Inteinational Bank Account
Number (IBAN) enthalten. Diese Angaben stellen den ,,Kundenidentifikatori d"r.

239 Abs 5: Macht der Kunde.weitergehende Ang,aben ars in Abs r festgeregt, so

n:1jy..9:'y:ls11q1uftras ausschtießtiä auf Grunätage des vom r*J"n ansese_
benen Kundenidentifikators (Abs 1 ) durchgefüLhrt.

s 35 ZaDiG normiert die sor$attspfrichten des zahlungsdienstreisters.
Dieser hat gem s 35 Abs q 22 zaDiG - säweit technisch undihn. manuel-
les Eingreifen möglich - zu überprüfen, ob der Kundenidentifikator kohä-

l. Geschäftsverbindung im Allgemetnen
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rent ist. wenn der Kundenidentifikator nicht kohärent ist, hat der Zahlungs-

dienstleister den Zahlungsauftrag zurückzuweisen und den Zahler davon zu

unterrichten (S 35 Abs S"Z Z ZafrrG). Es ist kein vernünftiger Grund erkenn-

bar, warum di" nrufuttg der Übereinstimmung von Name und Kontonum-

mer nicht elektronisch, ährr" ,r"n,,tnswerten Zeit- und Kostenaufi'vand mög-

lich sein sollte. Es ergibt sich daher aus der Formulierung der Klausel' wo-

nach ein überweisunlsauftrag ausschlie!3lich auf Grundlage des Kundeniden-

tiJikators durchzufuhien ist rind weiteigehende Angaben unbeachtlich seien'

bei kundenfeindlichster Auslegung ein Nachteil gegenüber der Bestimmung

desS35Abs422undlzanie,dadieBestimmungderBankeineSorg-
fattspflictrt auferlegt, die eine Überprüfung des Empfiingernamens gegebe-

nenfalls beinhaltet'

z 3g ttbs6: Beim Kreditinstitut eingelangte Überweisungsaufträge können vom

Kunden nicht einseitig widerrufen werden'

S40AbsIZ|QaDiGregelt,dassderZahlungsdienstnutzereinenZah-
t,rrrgruonr"g nicht rfitehr wideirufen kann, wenn der Zahlungsauftrag beim

zaliungsdästleister des Zahlers eingegangen ists). In_der.inkriminierten

ft"or"li.gt die Bekl jedoch fest, dasstie Aufträge von Kunden nicht mehr

widerrufei werden können, wenn sie beim Kreditinstitut eingelangt sind'

Dass jedoch nach den in s 38 Abs 2 und 3 zaDiG geregelten Fällen zwischen

dem Linlangenszeitpunkt und dem Eingangszeitpunkt mehrere Stunden lie-

;;; kö;;"r; erschließt sich dem Kundän aus der Klausel nicht. Die Klausel

ist somit intransparent und verstößt gegen S 38 ZaDiG'

z 39 AbsT: Sofern das Kreditinstitut die Durchftihrung eines Überweisungsauft-

,un , 
"bl.h.rt, 

wird es den Kunden in der mit dem Kunden vereinbarten Form über

äiä'Ätf"irr"ttg und daruber informieren, wie der überweisungsauftrag berichtigt wer-

den kann, ottt-di. Durchfifürung känftig zu ermöglichen'

S3gAbs2ZaDiGregelt,dassderZahlungsdienstleister,wennerdie
Ausführung des Zahlungsluftmges ablehnt, dem Zahlungsdienstnutzer dies

so rasch wii mögtich, jedJnfalls aber innerhalb der Frist des S 42 ZaDIG mit-

zuteilen oder zulanglichzt.machen hat. Die Klausel verschweigt somit einen

fi.rr den Kunden maßgeblichen und vom Gesetzgeber eindeutig geregelten

Faktor, und zwar, dass"die Bank verpflichtet ist, diese Mitteilung so rasch wie

mrilglich zu vollziehen. Da sich in der Klausel noch nicht einmal ein Hinweis

uddi" einschlägige Gesetzesstelle findet, verstößt die Klausel gegen 539

I+bs2 ZaDiG.

z39a 
^bsl: 

Zahlungsaufträge, die nach den ftir die jeweilige Zahlungsart-fest-

selesten Zeitpunkten od"iätr eineä Tag, der kein Geschäftstag ist, beidem Kreditin-

äi*?;1",'g:.' *.rd.r, so behandelt, a-ls seien sie am folgenden Geschäftstag einge-
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gangen.

s) Der ,,Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen" ist in s 38 zaDlG geregelt.

+-
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S 38 Abs 3 ZaDiG regelt, dass der Zahlungsdienstleister abweichend

von S 38 Abs I ZaDtG (also vom regulären Zahlungseingangszeitpunkt)
gem S 28 ZaDIG festlegen kann, dass Zahlungsaufträge, die nach einem be-

itimmten Zeitpunkt nahe dem Ende eines Geschäftstages eingehen, so be-

handelt werden, als seien sie am darauffolgenden Geschäftstag eingegangen.

Bereits aus dieser Bestimmung ergibt sich die Gesetzwidrigkeit der bekämpf-

ten Klausel, da diese den Zeitpunkt, ab dem der Auftrag erst als am folgen-

den Geschäftstag eingegangen gilt - anders als in S 38 Abs 3 ZaDiG zvin-
gend vorgesehen - nicht als -nahe dem Ende des Geschöftstages" defrniert

Z4Za /+bs 1: Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, die

von füm ermächtige Dritte zu Lasten seines Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu.

Diese Zustimmung k"trn vom Kunden iederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein

derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Ge-

schäftstag.

Bei verbraucherfeindlicher Auslegung erfasst diese Bestimmung nicht

nur formelle Zahlungsaufträge, sondern auch materielle Ermächtigungen

zum Einzug, die nicht den Formalvoraussetzungen entsprechen, womit sie

aus dem Anwendungsbereich des s 40 zaDiG fallen. somit ist der widerruf
der Einzugsermächtigung nach ABGB zu beurteilen, wonach der widerruf
gegenüber dem Zahlungsempfänger zu erfolgen hat, um wirksam zu sein'

Die Rechtsposition des Zahlers wird im Hinblick auf die Bestimmung des

S 1026 ABGB nicht wirksam beschränkt, da die Formulierung zu schwammig

und zu audufernd ist.

Selbst wenn die inkriminierte Klausel nur die Fälle erfasst, in denen ei-

ne schriftliche Ermächtigung erteilt wurde und die Ermächtigung auch Kon-

tozahlungen der Bank umfasst, so kann dennoch die Mitteilung über den

Widerruf formfrei erfolgen, weshalb das Schriftlichkeitserfordernis dieser

Klausel überraschend isd S 864a ABGB ist.

243 Abs 1: Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen vom Kunden

Entgelte, insb Zinsen, Gebühren und Provisionen zu verlangen.

Z 43 ltbs 3: Abs I gilt nicht für die jeweilige einmalige Bereitstellung von Infor-

mationen an verbraucher über das Kreditinstitut, über die Nutzung des Zahlungs-

dienstes, über Entgelte, Zinsen und Wechselkurse, über die Kommunikation, über

Schutz- und Abhilfemaßnahmen, über Anderungen und KüLndigung des Kontovertra-

ges und über Rechtsbehelfe, sofern die Bereitstellung in einer mit dem Kunden im

Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbarten Form erfolgl; [. . 'J.

Gem S 27 Abs I ZaDiG hat die Bereitstellung von Informationen gem

S 26 Abs 1, 3, 4 iVm SS 28-30, 31 Abs 1-4, SS 32 und 33 ZaDiG durch den

Zahlungsdienstleister an den Zahlungsdienstnutzer unentgeltlich zu erfolgen.

s 26 Abs 4 zaDiG besagt, dass der Zahlungsdienstnutzer jederzert während

der Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages die Vorlage der Informationen
und Vertragsbedingungen in Papierform oder auf einem anderen dauerhaf-

ten Datenträger verlangen kann. Eine Formulierung, die Information werde
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einmalig kostenlos zur Verfügung gestellt, ist somit hinsichtlich der Tatsache,

dass ggf die Information ja bereits iSd s 27 Abs I zaDiG vor vertragsschluss

ausgehändigt wurde, intransparent.,Für einen durchschnittlichen Kunden ist

aus Abs 3 der angefochtenen Klausel jedenfalls nicht eindeutig zu erkennen,

dass er zusätzlich zlf vorvettraglichen Information eine weitere kostenlose

Bereitstellung der Information begehren kann'

z M: Entgelte fiir Leistungen, die im Rahmen eines verbraucherkreditvertrages

oder eines Verbrauchergirokontovertrages erbracht werden, fallen nur dann an, wenn

sie mit den Kunden vereinbart wurden. Es dürfen dem Zahlungsdienstnutzer nur jene

Entgelte verrechnet werden, die ihm vorvertraglich in aufgeschlüsselter Form mitge-

teilt wurden.

Die Klausel erwähnt mit keinem Wort, dass Entgelte für die Erbrin-
gung von Zahlungsdiensten oder im Zusammenhang mit dem Rahmenver-

irag bereits vor Vertragsschluss zu vereinbaren sind. Hinsichtlich dieser zeit-

lichen Komponente schweigt die Klausel und widerspricht somit S 27 Abs 2

ZaDlG, weshalb sie unangewendet zu bleiben hat.
J

245 Abs2:'Mangels anderer vereinbarung werden die mit verbrauchern ver-

einbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen (ausgenom-

men Zinsen), jährtich mit wirkung ab dem 1.4. jeden Jahres der Entwicklung des

von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000

(vpl) angepasst (erhöht oder gesenkt). Die Anpassung wird in jenem verhältnis vor-

getto--ön, in dem sich der Jahresdurchschnitt des VPI für das letzte Kalenderjahr

ior der Anpassung gegenüber dem Jahresdurchschnitt des vPI für das vorletzte Ka-

lenderjahr vor deiAnpassung geändert hat. Erfolgt im Falle der Erhöhung des ver-
braucherpreisindex eini Anhebung der Entgelte, aus welchen Gründen immer, nicht'
so ist daäurch das Recht auf Anhebung in den Folgejahren nicht verloren gegangen.

S 29 Abs I ZaDiG sieht vor, dass der Zahlungsdienstleister dem Kunden

die geplante Anderung des Rahmenvertrages mindestens zwei Monate vor
Anderung vorzuschlagen hat. Nach 5 29 Abs 2 S I ZaDiG können nur mehr

Anderungen der Wechselkurse und der Zinssätze aufgrund einer im Rah-

menvertrag enthaltenen und den Vorgaben des S 6 Abs 1 Z 5 KSchG ent-

sprechenden Entgeltänderungsklausel einseitig vorgenommen werden. In al-

len anderen Fällen einer Anderung der Entgelte muss die im S 29 Abs 1 Za-

DiG vorgesehene Vorgangsweise eingehalten werden, also insb die ausdrück-

liche oder stillschweigende Zustimmung des ZahlungSdienstleisters
eingeholt werden. Im Ergebnis ordnet die Klausel daher einen von S 29

Abs 1 ZaDiG abweichenden Anderungsmoment an, weshalb sie gem S 26

Abs 6 ZaDiG unwirksam iste).

246 ttbsl: Der Kunde trägt alle aufgrund der Geschäftsverbindung mit ihm
entstehenden, notwendigen und nützlichen Aufirendungen, Auslagen, Spesen und
Kosten, insb Stempel- und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, Kosten ftir Versicherung,

Rechtsvertretung, Betreibung und Einbringung, betriebswirtschaftliche Beratung, Tele-

kommunikation sowie Bestellung, Verwaltung und Verwertung oder Freigabe von Si-

l. Geschäftsverbindung im Allgemeinen

cherheiten. Kann das Kreditinstitut eine Zahlungsanweisung des Kunden mangels De-
ckung nicht durchführen oder muss es aufgrund von Zwangsmaßnahmen Dritter ge-
gen den Kunden tätig werden, ist es zur Einhebung eines angemessenen pauschalen
Aufirandersatzes gemäß Aushang berechtiS.

In $ 27 Abs I und 3 ZaDIG wird abschließend geregelt, in welchen Fäl-
len der Zahlungsdienstleister neben den für die Zahlungsdienste vereinbarten
Entgelten (S 27 Abs 2) einen Kostenersatzanspruch geltend machen kann,
wenn er dem Kunden Informationen zur Verfiigung stellt oder Nebenleis-
tungen erbringt, die er vertraglich oder nach dem Gesetz schuldet. Obwohl
dabei der Begriff ,,Entgelt" verwendet'wird, ergibt sich aus dem Inhalt und
dem Zweck der Abs 1 und 3, dass in ihnen - anders als in S 27 Abs 2 ZaDiG
- der Aufiuandersatzanspruch des Zahlungsdienstleisters abschließend gere-
gelt werden soll. Kundenfeindlich ausgelegt sieht die Klausel auch bei in S 27
Abs 3 ZaDiG nicht erwähnten Fällen einen Ersatzanspruch der Bank vor,
weshalb die Klausel der in S 27 Jtbs 3 ZaDiG taxativ geregelten Aufzählung
widerspricht.

OGH 8 Ob 12411Oh10): Wiederholungsgefahr isd S 28 KSchG

Es entspricht der nunmehr stRsp des OGH, dass dann, wenn der Ver-
wender von rechtswidrigen Klauseln in AGB, nach Abmahnung durch einen
klageberechtigten Verband, seinen UnterlassungserHärungen Einschränkun-
gen durch neu formulierte Ersatzklauseln mit dem Bemerken beifügt, diese
seien von der Unterlassungserklärung als nicht ,,sinngleich" ausgenommen,
keine vollständige Unterwerfung isd S 23 Abs 2 KSchG vorliegt und daher
die Wiederholungsgefahr iSd Bestimmung nicht beseitigt wird.

Gesetzlich zulässige I{auseln werden von einer vorbehaltslosen Unter,
lassungserklärung nach 5 28 KSchG nicht als der ausdrücklich untersagten

,,sinngleich" erfasst.

B. Allgemeine Geschäftsbedingungen
von Leasingunternehmen
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OGH 10 Ob 25109 ptt): Klauseln in Kfz-Finanzierungsleasingverträgen

Eine Unterlassungserklärung mit Konventionalstrafenvereinbarung be-
seitigt die Wiederholungsgefahr isd S 28 KSchG, wenn sie nicht nur die be-
anstandeten, sondern ausdrücklich auch ,,sinngleiche Klauseln" erfasst. Be-
reits zu 2 Ob 153i08a12) hat der OGH den Wegfall der Wiederholungsgefahr

to; OBA 201111754,826 = RdW 20111680,6s7.
tr; ÖBA 21l1ll72},4l2 = ecoIex2OLU24O,6t9.
rz) Dullinger/Kaindl (Hrsg), Bank- und Kapitalmarktrecht aktuell - |ahrbuch

20r0l20tt (20rr) 87.
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) Vgl 3 Ob 107/11y, Seite 99
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isd S 23 Abs 2 KSchG in einem Fall verneint, in dem der AGB-Verwender

seiner UnterlassungserHärung neu formulierte 'ErsatzHauseln" 
mit dem Be-

merken beiftigte, diese seien von der UnterlassungserHärung ausgenommen.

Das ist hier aber nicht der Fall, weil der Bekl in der Unterlassungserklärung

ausdrücklich nur voraussichtliche Neuformulierungen (,,Formulierungsvor-

schläge ftir zukünftige Klauseln") ankündigt und zum anderen die Verpflich-

tung, sich auf die inkriminierten Klauseln - soweit diese mit Verbrauchern

beriits geschlossenen Verträgen zugrunde gelegt wurden - nicht mehr zu be-

rufen, in keiner weise eingeschränkt wird. Somit fehlt es im vorliegenden

Fall an ,,Ersatzklauseln" mit der - die Unterlassungserldärung einschränken-

den - Ankündigung, die beanstandeten Klauseln zum Teil doch ,'weiter zu

verwenden". Daher kann die Unterlassungserklärung des BeH als taugliche

Grundlage flir den Wegfall der Wiederholungsgefahr angesehen werden.

Inhaltlich hatte der OGH daher bloß jene Klauseln zu beurteilen, bzgl

denen keine derartige Unterlassungserklärung abgegeben wurde:

Klausel 5413): Die Klausel 54 legt fest, dass der LG berechtigt sei, ,,sämt-

Iiche ihm gegen derf'LN zustehenden Rechte ganz oder teilweise abzutreten".

Demgegenüber fehlt der hier inkriminierten Klausel jedoch eine Bestim-

mung, die dem Unternehmer das Recht einräumt, seine ,,Pflichten" oder

den gesamten Vertrag mit ,,schuldbefreiender Wirkung" einem Dritten zu

überbinden. Daher verstößt die Klausel nicht gegen S 6 Abs 2 Z 2 KSchG.

Klausel48: Bereits zu 4Ob 59/09v1a) und 2 Ob ll09zt5) war vom OGH
jeweils eine Klausel zu beurteilen, wonach sich der LN dazu verpflichtete,

,,eine eventuelle Differenz zwischen dem nach ordnungsgemöJ3er vertragsbeen-

digung erzielten Verwertungserlös und diesem kalkulierten Restwert zur Abde'
ckung der erhöhten Wertminderung nach Aufforderung prompt [in voller Hö-
hef nachzuzahlen", wobei gleichzeitig festgelegt wurde: ,,von etwaigen Mehr'
erlösen erhöIt der LN 75o/o". Die hier zu beurteilende Klausel 48 sieht aller-

dings nur Folgendes vor: ,,Von einem nach Abdeckung aller Ansprüche des

LG verbleibenilen restlichen Eflös aus dem Verkauf des Leasingobjekts erhäIt

der LN 750/0". Der Text der inkriminierten Klausel enthält also keine Bestim-

mung, in der sich der LN dazu verpflichten würde, eine eventuelle Diflerenz
zwischen dem nach ordnungsgemäßer Vertragsbeendigung erzielten Verwer-

tungserlös und dem kalkulierten Restwert zur Abdeckung der erhöhten

Wertminderung nachzuzahlen. Mangels unzulässiger Ungleichbehandlung

von Mehr- und Mindererlös ist die Klausel zulässig'

Klausel 42 und Klausel 44: Klauseln, die dem LG ohne die erforderliche

Geftihrdung der Einbringlichkeit seiner Forderung eine vorzeitige Vertrags-
auflösung ermöglichen, sind unzulässigtu).

13) Die einzelnen inkriminierten Klauseln sind in dieser E nicht veröffentlicht'
te) Dort Pkt 8 Abs 4. |ahrbuch 20I0120L1,92.
rs) Dort Pkt 7 Abs 4. |ahrbuch 2010/2011, 108.
16) So bereits 3Ob L2lO9z (dort Klausel 7) - fahrbuch 200912010, L24.
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Klausel58: Die Klausel5S macht den LN nicht bloß zum Zustellungs-
bevollmächtigten. Er gilt vielmehr gegenüber dem LG als von sämtlichen LN
,,zur Abgabe und Entgegennahme aller gemöf diesem Leasingvertrag vorzu-
nehmenden Erklärungen ermöchtigt". Nach der RsptT) ist für diese Eingriffs-
möglichkeit in die Anspruchsverfolgung durch die übrigen LN ein deutliche-
rer Hinweis zu fordern als die Überschrift: ,,Allgemeine Bestimmungen".
Deshalb ist diese Klausel unzulässig.

OGH 7 Ob 173110 gt8): Unzulässige Kauseln in Kfz-Finanzierungslea-
singvertrögente)

Der OGH hatte im Verbandsprozess insb folgende Klauseln zu beurtei-
len:

Pkt 2.3: Angaben in bei Vertragsabschluss gü,ltigen Beschreibungen des Herstel-
Iers über Lieferung, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewicht, Betriebsstofterbrauch,
Betriebskosten usw des Fahrzeuges sind Vertragsinhalt; sie sind als anirähernd zu be-
trachten und keine zugesicherten Eigenschaften, sondern dienen als Maßstab zur Fest-
stellung, ob das Fahrzeug fehlerfrei ist.

Diese Klausel stellt einen Verstoß gegen das Transparenzgebot des S 6
Abs 3 KSchG und gegen das Verbot eines Gewährleistungsausschlusses dar
(S 9 KSchG). Letzteres darf nicht durch einschränkende Leistungsbeschrei-
bung umgangen werden. Wird durch eine Klausel - wie hier - verhindert,
dass konkrete Eigenschaften des Leasingobjekts zugesichert werden, bewirkt
dies ein unzulißsiges Abbedingen von Gewährleistungsrechten.

Pkt 3.2: Der LN hat alle rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme und
den Betrieb des Leasingfahrzeuges zu schaffen und dem LG vor der übernahme nach,
zuweisen,

Diese Klausel verstößt jedenfalls gegen S 6 Abs 3 KSchG; eine weitere
Prüfung kann daher unterbleiben.

Pkt 3.3: Der LN hat das Fahrzeug bei Übernahme auf Mängelfreiheit und be-
dungenen Zustand zu pri.ifen. Offene Mängel sind sofort gegenüber dem ausliefernden
Händler zu rügen und dem LG schriftlich bekannt zu geben. Der LN haftet fiir alle
Nachteile, die sich aus der Verletzung der vorstehenden Verpflichtung ergeben und
hiilt somit den LG in diesem Punkte schad- und klaglos. Der LN hat eine schriftliche
Übernahmebestätigung auszufolgen. Die Mängelfreiheit bzrry etwa vorhandene Mängel
sind darin festzuhalten.

Eine Klausel eines mittelbaren Finanzierungsleasings ist sittenwidrig,
wenn sie eine Freizeichnung von der erstmaligen Verschaffungspflicht ent-
hält. Die erstmalige Verschaffrrngspflicht kann weder durch Gefahrtragungs-

'7) So zB 3Ob I2l09z (Klausel 19) - Jahrbuch 200912010, 129.

'a; ÖBA zOtI I 17 48, 751 = fusGuid e 20tt l24l 8864 - 8867.
ie) Ausführlich zu den Grundlagen des Finanzierungsleasings: fahrbuch 2010/

1, 88.
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noch durch sonstige Freizeichnungsklauseln umgangen werden. Die vorlie-
gende Klausel unterläuft die Hauptleistungspflicht des LG zur erstmaligen
Verschaffrrng des ordnungsgemäßen Gebrauchs des Leasingobjekts; sie be-
deutet, dass der LG für bei Übergabe bestehende, jedoch vom Übernehmer -
aus welchen Gründen immer - ,,übersehene Mäingel"'nicht haftet.

Pkt 4: Der LG haftet fiir Mängel nur im Umfange der gegenüber dem Lieferan-
ten aufgrund dessen Liefer- und Garantiebedingungen durchsetzbaren Gewfürleis-
tungsansprüche. Der LG tritt alle gegenüber dem Lieferanten bestehende Gewährleis-
tungs- und Garantieansprüche an den LN ab. Der LN hat solche Ansprüche im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber dem ausliefernden Händler geltend
zu machen und den LG 3chad- und klaglos zu halten. Der LG steht dafür ein, dass

zwingende Rechte des LN als Verbraucher nicht geschmälert werden.

Auch diese Klausel zielt (wie 3.3) darauf ab, dass der LG nicht primär
fiir die erstmalige Übergabe des Fahrzeugs haften muss. Die erstmalige Ver-
schaffrrngspflicht wird dadurch abbedungen, dass Ansprüche des LN gegen-

über dem LG darauf eingeschränkt sind, dass sie bloß gegen den Verkäufer
durchsetzbar sind.,tObwohl die Klausel den LG verpflichtet, Ansprüche aus

dem Kaufuertrag an den LN abzutreten, ist sie gröblich benachteiligend, da
der LN nicht Partner des Kaufrertrags zwischen LG und Verkäufer ist.

Pkt 6.2: Das Leasingentgelt ist auch während der Dauer einer Unbenützbarkeit
des Fahrzeuges, aus welchem Grund immer, oder eines sonstigen Nichtgebrauchs zu
bezahlen, sofern nicht zwingende Bestimmungen des KSchG entgegenstehen.

Zumindest bei der hier gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung re-
gelt diese Klausel auch die Zahhng des Entgelts, wenn die erstmalige Ver-
schaffung des ordnungsgemäßen Gebrauchs unterblieben ist. Es erfolgt in ihr
keine Differenzierung. Hat der LG die erstmalige Verschaffrrngspflicht nicht
erfüllt, kann er auch keine Gegenleistung in Form von Leasingentgelt fordern
(S 1OSZ ABGB). Da diese Klausel den LN dennoch dazu verpflichtet, ist sie
gröblich benachteiligend.

Pkt 6.3: Das monatliche Leasingentgelt darf vom LG in dem Ausmaß geändert
werden, in dem sich eine Veränderung des Kaufpreises des Fahrzeuges bis zum Lea-
singbeginn (zB durch Sonderausstattung, Erhöhung des Listenpreises, Transport- und
Montagekosten usw), eine Veränderung oder NeueinfüLhrung von Steuern und Gebüh-
ren sowie Versicherungsprämien für den Leasingvertrag ba,v das Fahrzeug, eine die
betriebsgewöhnliche Nutzung des Fahrzeuges übersteigende oder vertragswidrige Nut-
zung ergibt.

Der Verstoß dieser Klausel gegen S 6 Abs 2 Z 4 l(SchG liegt auf der
Hand. Darüber hinaus indiziert die Klausel - in ihrer kundenfeindlichsten
Auslegung - nur eine Ermächtigung des LG zur Entgelterhöhung; eine Ver-
pflichtung zur Entgeltsenkung ist ihr hingegen nicht zu entnehmen. Das wi-
derspricht S 6 Abs I Z 5 KSchG.

Pl<t7.2: Ein vereinbartes Depot ist dem LG oder dessen Beauftragten bei Ver-
tragsbeginn in bar zu übergeben. Es wird nicht verzinst und dient der Sicherstellung
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aller Forderungen des LG aus dem Bestand und der Auflösung (Beendigung) des Lea-
singvertrages.

Diese Klausel verstößt gegen S 3 Abs 3 Z 4 VerbrKrVO, weil die einfa-
che Anführung des Umstands, dass Zahlungen, die die Schuld des Verbrau-
chers nicht oder nicht sofort mindern, nicht verzinst werden, in den AGB
nicht genügt; die Klausel ist daher unzulässig2o).

Pkt 7.3: Der LN darfwährend des aufrechten Vertrages weder die unverbrauchte
Mietvorauszahlung noch das Depot mit seinen Zahlungsverpflichtungen jeglicher Art
verrechnen. Die Abrechnung der unverbrauchten Mi€tvorauszahlung und des Depots
erfolgt ausschließlich in der Endabrechnung. unverbrauchte Mietvorauszahlungen
und Depots sind vorerst mit etwaigen Ersatzforderungen des LG und erst zuletzt mit
rückständigen Entgelten zu verrechnen.

Pkt 8.3: Der LG ist berechtigt, eingehende Zahlungen ungeachtet entgegenste-
hender widmungen nach seinem Ermessen für feillige verpflichtungen aller Art des
LN zu verwenden und, falls mehrere Leasingverträge oder auch Bankverträge beste-
hen, Überträge von Konto zu Konto vorzunelimen.

Wird es dem LG durch Klauseln - wie den vorliegenden - freigestellt,
nach seinem Ermessen Zahlungen entgegen S f4f6 ABGB auf die am we-
nigsten drückenden Forderungen anzurechnen, ohne jede Rücksichtnahme
auf berechtigte Interessen des Kunden nehmen zu müssen, liegt darin eine
gröbliche Benachteiligung2l).

Pkt 8.4: Soweit nicht zwingende Bestimmungen des KSchG entgegenstehen, darf
der LN eigene Forderungen nicht mit Forderungen des LG aufrechnen und steht ihm
kein Rückbehaltungsrecht am Fahrzeug zu. Dem LG steht die Kompensation von An-
sprüchen aus anderen mit dem LN geschlossenen Rechtsverhältnissen mit verbind-
Iichkeiten gegenüber dem LN aus diesem Vertrag zu.

Diese Klausel ist schon deshalb intransparent, da sie eine salvatorische
Klausel enthält; sie verstößt auch gegen S 6 Abs 1 Z 8 KSchG. Im übrigen
verstößt diese Klausel auch gegen $ 6 Abs I Z 7 KSchG, da ein dem Ver-
braucher nach dem Gesetz zustehendes Zurückbehaltungsrecht ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt wird.

, Pkt 9.1: Der LN trägt die Gefahr flir Untergang, Verlust und Beschädigung des
Fahrzeuges. solche Ereignisse sind dem LG unverzüglich bekannt zu geben.-sie ent-
binden den LN nicht von seinen vertraglichen Pflichten, insb nicht von der pflicht
zur zalrung der vereinbarten Entgelte. Der LG kann jedoch (neben den sonst noch
offenen Beträgen) - im Fall der Beschädigung jedoch nur bei einem nicht ausbesse-
rungsf?ihigen schaden - sämtliche noch ausstehenden Entgelte sofort verlangen. Ver-
tragspunkt,,Abrechnung bei vorzeitiger vertragsauflösung" findet entsprechende An-

20) In der E3 Ob l2l\9z (dort Klausel 5 Abs 2) - lahrbuch 201gl2}l0, !23 ver-
trat der oGH zu dieser Problematik folgende Ansicht: ob ein Hinweis nach platzie-
rung und Gestaltung ,,auffrillig" genug ist, um den Vorgaben des S 3 Abs 3 Z4yerbr-
KrVO zu entsprechen, sei nicht im Verbands-, sondern im IndMdualprozess zu klä-
ren.

21) So bereits 3Ob l2l09z (dort Klausel  Abs 2) - fahrbuch 2OO9l2Ot0, 123.
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wendung. Mit Zahlung des sich hieraus ergebenden Betrages gilt der Leasingvertrag
als aufgelöst.

$ 6 Abs 2 Z f KSchG ist teleologisch dahin auszudehnen, dass darunter

auch die Auflösung eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigem Grund zu

verstehen ist. Die Klausel verstößt gegen diese Norm, weil nicht präzisiert

ist, was unter einem ,,nicht ausbesserungsfiihigen Schaden" zu verstehen ist.

Darunter fallen bei kundenfeindlichster Auslegung auch ganz geringfiigige
Schäden, die keinen sachlichen Rechtfertigungsgrund für eine Vertragsauflö-
sung bilden können.

Pkt 9.6: Im Schadensfall hat der LN unverzüglich dem LG eine Schadensmel-

dung zur Weiterleitung an die Versicherungsanstalt zu übersenden. Die Schadensbe-

gutachtung durch einen Sachverständigen und die Überstellung des Fahrzeuges in eine

nach Herstellerrichtlinie reparierende Markenwerkstätte sind vom LN zu veranlassen.

Reparaturaufträge werden ausschließlich durch den LG erteilt. Der LG entscheidet im
Einzelfall, ob er die Schadensgutmachung gegenüber Dritten und der Kaskoversiche-
rungsanstalt selbst durchsetzt oder dem LN überlässt. Für den ersten Fall hat der LN
eine gegebenenfalls,trforderliche Vollmacht auszustellen. Persönliche Ansprüche des

LN, die nicht mit dem Fahrzeug im Zusammenhang stehen, hat der LN im eigenen

Namen und auf eigene Rechnung zu verfolgen. Ersatzansprüche aus der Wertminde-
rung des Fahrzeuges stehen ausschließlich dem LG zu. Dieser entscheidet über deren

Ausmaß und Geltendmachung nach eigenem Ermessen. Der LG ist berechtigt, dem
LN pro Schadensfall einen pauschalen Unkostenbeitrag in der Höhe von 51 Euro zzgl

USt in Rechnung zu stellen.

Schon die Forderung, dass jegliche Reparaturarbeiten am Leasingfahr-
zeug ausschließlich in einer autorisierten Markenwerkstätte durchzuftihren
sind, ist gröblich benachteiligend iSd S 879 Abs 3 ABGB"). Gleiches gtlt ftrr
die Besichtigung jeglichen Schadens - auch des geringfiigigsten - durch ei-

nen Sachverständigen auf Kosten des LN und für den Vorbehalt des LG,

ausschließlich selbst Reparaturaufträge zu erteilen. Überdies ist es von der
Klausel gedeckt, den LN von der Inanspruchnahme einer bestehenden Kas-
kodeckung abzuhalten und ihn durch Abtretung in die gerichtliche Verfol-
gung von Ansprüchen gegen Dritte zu drängen. Auch dies stellt eine gröbli-
che Benachteiligung dar23)"

Pkt 10.4: Der LG ist berechtigt, die Einhaltung der vorstehenden Pflichten jeder-

zeit selbst zu überprüfen oder durch Sachverständige überprüfen zu lassen. Der LN
hat solche Überprüfungen in jeder Weise, insb auch durch Vorfii,hrung des Fahrzeu-

ges an den vom LG bestimmten Ort, auf eigene Kosten zu ermöglichen. [. . .]

Die Vereinbarung einer jederzeitigen Überprüfung der Einhaltung von
den hier genannten Pflichten auf Kosten des LN benachteiligt ihn gröblich,
wenn es keine wie immer gearteten Anhaltspunkte ftir eine Pflichtverletzung
gibt. Die Bestimmung, dass der LN verpflichtet sei, jederzeit an jeden Ort, al-

22) So bereits 7 Ob 230l08m (dort Pkt 5.3) - Jahrbuch 200912010, ll4.
23) So bereits 3 Ob l2l09z (dort Klausel 12.4.c) - fahrbuch 2009/2010, 130.
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so auch an einen für ihn entlegenen Ort, das Fahrzeug zur Kontrolle (eben-
falls auf seine Kosten) ,,vorzuführen", ist auch gröblich benachteiligend2a).

Pkt 13: Der LG kann den Leasingvertrag durch schriftliche Erklärung fristlos
auflösen, wenn

13.2: der LN den vorliegenden Vertrag in sonstiger Weise verletzt;

13.3: sich die wirtschaftliche Lage des LN, nach dem Zeitpunkt der Antragstel-
lung, wesentlich verschlechtert oder über ihn ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw
mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffiret wird;

13.4: der LN stirbt, seine Handlungsfähigkeit'verliert, den Geschäftsbetrieb we-
sentlich einschränkt oder einstellt, den unternehmensgegenstand ändert oder die Li-
quidation einleitet.

13.8: Sind mehrere LN vorhanden oder gibt es neben einem oder mehreren LN
noch Sicherstellung leistende Dritte, kann der LG den Leasingvertrag gegenüber allen
LN vorzeitig auflösen, wenn einer der oben erwähnten Gründe nur bezüglich eines
von mehreren LN oder nur bezüglich eines Sicherstellung leistenden Dritten gegeben
ist.

Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts, ohne dass es auf eine Ge-
führdung des Kreditgebers ankommt, verstößt gegen S 879 Abs 3 ABGB
und gegen S 6 Abs 2 Z I KSchG. Dies gilt auch bei wesentlicher Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Situation des LN, Eröfifrrung eines Insolvenzver-
fahrens über sein vermögen, Abweisung eines Insolvenzeröf,finungsantrags
mangels kostendeckenden Vermögens, Tod oder Handlungsunfühigkeit des
LN'').

Pkt 14.2: Erfolgt die Rückgabe außerhalb des Sitzes [des ausliefernden Händlers],
trägt der LN die Kosten der Überstellung zum Sitz des ausliefernden Händlers. wird
das Fahrzeug verspätet zurückgestellt, hat der LN fiir jeden angefangenen Monat nach
Vertragsbeendigung Benützungsentgelt zu entrichten, das dem leizten monatlichen
Leasingentgelt entspricht. Er hat weiters die Versicherungskosten bis zur tatsächlichen
Rückstellung zu tragen.

Diese Klausel ist schon deshalb gröblich benachteiligend nach S 879
Abs 3 ABGB, weil lediglich auf die verspätete Rückstellung abgestellt wird,
nicht aber darauf, ob den LN daran auch ein Verschulden trifft.

Pkt 15.1: Entspricht das Fahrzeug nicht diesem Zustand, sind Minderwert und
Reparaturkosten zwischen LN und LG oder deren Beauftragten festzustellen und im
Protokoll zu erfassen. Dasselb.e gilt ftir die Feststellung und Erfassung des Kilometer-
standes (laut vertragspunkt ,,Anderungen am Fahrzeug"). wird über Minderwert, Re-
paraturkosten und Kilometerstand keine Einigung erzielt, veranlasst der LG ein Gut-
achten durch einen Kfz-sachverständigen seiner wahl. Die Kosten des Gutachtens ge-
hen zu Lasten des LN. Die vertraglich vereinbarten Kilometer werden den tatsächlich
genutzten Kilometern gegenübergestellt, die Differenz (2.500 Mehr- oder Minderkilo-
meter bleiben unberücksichtigl) mit dem vereinbarten Kilometersatz multipliziert und
gutgeschrieben/nachbelastet. Die vergütung der Minderkilometer ist mit maximal

2a) So bereits 3 Ob l2l09z (dort Klausel 9) - fahrbuch 200912010, I27.
2s) So bereits 3 Ob l2l09z (dort Klausel 7) - iahrbuch 20OglZ0L0, 124.
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70o/o der vereinbarten Gesamtkilometerleistung abzüglich der 2.500 km begrenzt. Ein
allfülliger Minderwert und Reparaturkosten werden dem LN auf Grundlage des ein-
vernehmlich erstellten Protokolls oder Gutachtens des Sachverständigen nachbelastet.

Bei Auslegung der Klausel im kundenfeindlichsten Sinn ergibt sich, dass

dem LN Kosten fiir einen Sachverständigen auferlegt werden können, auch

wenn der LG völlig zu Unrecht oder sogar mutwillig seine Bestellung veran-
lasst. Eine Kostenersatzpflicht des LN unter diesen Bedingungen benachtei-
li5 ihn gröblich.

Zu 7 Ob 230/08 m25) wurde bereits ausgesprochen, dass eine Klausel,

die die Abgeltung von Mehrkilometern vorsehe, aber die Vergütung von
Minderkilometern nicht, gröblich benachteiligend ist. Im vorliegenden Fall
ist zwar die Vergütung der Minderkilometer nicht zur Gänze ausgeschlossen,

aber mit maximal 10% der vereinbarten Gesamtkilometerleistung abzüglich
2.500 km begrenzt. Bei kundenfeindlichster Auslegung der Klausel ist ein

LN, der aufgrund besonderer Umstände nur einige wenige Kilometer mit
dem Leasingobjekt zurücklegt (zurücklegen konnte), dennoch mit 107o der
vereinbarten Gesamd<ilometerleistung abzüglich 2.500 km mit seinem Vergü-
tungsanspruch begrenzt. Auch dies ist gröblich benachteiligend nach S 879

Abs 3 ABGB.
Auch der letzte Satz der Klausel ist gröblich benachteiligend, da bei

kundenfeindlichster Auslegung davon auszugehen ist, dass das Ergebnis des

auf Kosten des LN eingeholten Gutachtens bindend sein soll und von füm
bei der Abrechnung zu akzeptieren ist.

Pkt 15.2: Der LG ist berechtigt und verpflichtet, das Fahrzeug mindestens zu
dem von einem Kfz-Sachverständigen seiner Wahl verbindlich festzustellenden
Schätzwert zu verkaufen (Einkaufspreis für den Kfz-Handel). Der Verkaufserlös wird
dem vereinbarten kalkulierten Restwert gegenübergestellt. Von einem Mehrerlös erhält
der LN 75o/o; ein Mindererlös ist vom LN zu erstatten.

Der OGH hat zu 3 Ob l2l09zz7), 4Ob 59109\PB) und 2 Ob Il09z2e) be-
reits über vergleichbare Klauseln entschieden und sie als gröblich benachtei-
ligend nach S 879 Abs 3 ABGB qualifiziert. Auch wenn die Zuweisung eines

bloß 75o/oigen Mehrerlöses durch steuerrechtliche Vorschriften gerechtfertigt
ist, ist daraus kein Grund für die sachliche Ungleichbehandlung hinsichtlich
des Mindereflöses ableitbar.

Pkt 17.1: Wird der Leasingvertrag gemäß Vertragspunkt ,,Untergang, Versiche-
rung und Schadensabwicklung" oder vom LN gemäß Vertragspunkt ,,Leasingbeginn
und -dauer" oder vom LG gemäß Vertragspunkt ,,vorzeitige Vertragsauflösung" vor-
zeitig aufgelöst, hat der LG neben den Ansprüchen auf Benützungsentzug und Rück-
stellung sowie sonstigen Ansprüchen aus diesem Vertrag noch einen sofort ftilligen
Schadenersatzanspruch aus Restwert [. . .] inkl Umsatzsteuer zuzüglich die Leasingent-

b) Dort Pkt 5.2. ]ahrbuch 20a912010, ll4.
27) Dort Klausel 10. fahrbuch 200912010, 128.
B) Dort Pkt 8 Abs 4. fahrbuch z0lolzoll,92.
2e) Dort Pkt7.4. Jahrbuch 2010/2011, 108.
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gelte für die Zert zwischen Vertragsauflösung und ursprünglich vereinbartem Ver-
tragsende [. . .]. Diese Forderung verringert sich um einen allf?illigen, um alle Verwer-
tungskosten gekürzten Verwertungserlös fiir das Fahrzeug, etwaige Versicherungsleis-
tungen und unverbrauchte Eigenleistungen. Weitergehende Schadenersatzansprüche
werden durch die vorstehende Regelung nicht berührt.

Bei der Pauschalierung des zu leistenden Schadenersatzes für den Fall
vorzeitiger Vertragsauflösung handelt es sich um eine Konventionalstrafe.
Daher gilt S f336 Abs 3 ABGB, nach dem es einem Verbraucher gegenüber
im Einzelnen ausgehandelt werden nasg dass der, Gläubiger neben der Kon-
ventionalstrafe den Ersatz eines diese übersteigenden Schadens geltend ma-
chen kann. Nach der Klausel ist der LN auch zur Zal:^lung von Schadenersatz
verpflichtet, wenn ihn an der vorzeitigen Vertragsauflösung kein Verschul-
den trifft oder sogar dann, wenn dem LG selbst ein Verschulden anzulasten
ist. Das fiihrt zu einer gröblichen Benachteiligung nach S 879 Abs 3

ABGB]O).

Pktl7,2: Der LG ist berechtigt, alle Verwertungskosten - mindestens aber
509 Euro zzgIUSt - dem LN zu belasten.

Die Festsetzung eines Minimums von Verwertungskosten, ganz unab-
hängig davon, ob überhaupt ein Verwertungsaufivand anfüllt, ist für den zah-
lungspflichtigen LN gröblich benachteiligend.

Pkt 19.2: Der LN muss dem LG auch umgehend von Veränderungen seiner
wirtschaftlichen Lage und vom Eintritt sonstiger, im Vertragspunkt ,,vorzeitige Ver-
tragsauflösung" erwähnter Umstände verständigen. Erklärungen des LG können
rechtswirksam an die ihm zuletzt bekannt gegebene Anschrift des LN gesandt werden.
Sind mehrere LN und/oder Sicherstellung leistende Dritte vorhanden, wird der auf
der ersten Stelle des Vertrags als erster bezeichnete LN zum Zustellungsbevollmächtig-
ten bestellt. Er erhält die Erklärungen mit Rechtswirksamkeit fiir alle vorgenannten
Personen zugestellt.

Nach S 6 Abs I Z 3 KSchG sind Vertragsbestimmungen nicht verbind-
lich, wenn eine für den Verbraucher rechtlich bedeutsame Erklärung des Un-
ternehmers, die ihm nicht zugegangen ist, als ihm zugegangen gllf, sofern es

sich nicht um die Wirksamkeit einer an die zt;Tetzt bekannt gegebene An-
schrift des Verbrauchers gesendete Erklärung für den Fall handelt, dass der
Verbraucher dem Unternehmer eine Anderung seiner Anschrift nicht be-
kannt gegeben hat. Bei kundenfeindlichster Auslegung ist die Zustellung an
eine dem LG zuletzt bekannt gewordene Anschrift des LN zulässig und wirk-
sam, egal welche Person füm diese Anschrift mitgeteilt hat. Dies verstößt ge-
gen S 6 Abs I Z 3 KSchG, weil die Zugangsfiktion nur dann greift, wenn
der Verbraucher dem Unternehmer eine Anderung seiner Anschrift selbst
bekannt gegeben hat, nicht aber, wenn ihm die Adresse sonst wie bekannt
geworden ist.
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Die Bestimmung, dass bei mehreren LN und/oder Sicherstellung leis-

tenden Dritten der auf der ersten Seite des vertrags an erster stelle be-

zeichnete LN von den anderen zum Zustellungsbevollmächtigten bestellt

*irä, i* ungewöhnlich, überraschend und benachteiligend nach S 864a

ABGB.

Pkt2l:InformationenfirrEhegattengems25aKonsumentenschutzgesetz

21.1: Falls Ehegatten solidarisch haften, kann von jedem,schuldft 
-T 

beliebiger

Reihenfolge der volä Schuldbetrag verlangt werden' ohne Rücksicht daraut' wem von

ihnen die-Kreditsumme zugekommen ist'

21.2; Die Haftung bleibt auch bei Auflösung der Ehe aufrecht'

21.3: Nur das Gericht kann im Fall der Scheidung die Haftung eines Ehegatten

"of 
.in"-eosfall'bü"g"t'"t beschränken (5 98 EheG)' was binnen eines ]ahres nach

Eintritt der Rechtskräft der Scheidung beantragt werden müsste'

DieKlauselistmit,,InformationenfürEhegattengem$25aKSchG"
überschrieben. Darnit wird beim LN der Eindruck erweckt' er habe bereits

eine korrekte Belehrung nach s 25 a KSchG erhalten. Durch die Klausel

wird die Rechtsposition des LN unvollständig dargestellt, weil der Hinweis

f.nta, är, die tÄergabe einer gesonderten Urkunde Voraussetzung fi.ir eine

geseizmaßige BelehÄng ist. Wiid , ays y-elchen Gründen immer - keine ge-

ionderte Uikunde übeigeben, wird der LN über seine Rechtsposition' näm-

lich ob er ordnungsg.*äß b"l"htt wurde, in die Irre geführt'

pkt22.1: Der LG istberechtigt, Daten des LN insb zu Zwecken des Gläubiger-

schutzes und zur Geschäftsabwicping auch an mithaftende, konzernverbundene Un-

i..rr"t -., (wie zB t lj ," ilbermittäh sowie selbst bankübliche Auskünfte über den

LN einzuholen.

Die Zustimmungserklärung entspricht nicht S 4 Z 14 DSG' Dem Ver-

braucher wird die Tägweite där Besiimmung verschleiert, weil. sowohl un-

klar bleibt, an wen aeriC Daten tatsächlich weitergeben dad als auch, wel-

che Daten weitergegeben werden. Es fehlt auch an einer Aufklärung über das

dem LN gesetzlich zustehende Widerrufsrecht'

Pkt22.2: Die vorgenannte Ermächticunc cilt auch als ausdrückliche Zustim-

*orrg-fü, eine Auskunft'serteilung gem S :S ebi i Z S SWC (Bankgeheimnis).

EinewirksameEntbindungvomBankgeheimnissetztgems3SAbs2
Z 5 BWG eine ausdrückliche und vom Kunden unterschriebene Erklärung

voraus. Eine Aufnahme in die nicht unterfertigten AGB genügt nicht' Außer-

dem muss über das Widerrufsrecht aufgeklärt werden'

oGH 2 Ob 198/10 x: (Jnzuliissige Klauseln in Kfz-Leasingverträgen

Der oGH hatte im verbandsprozess folgende Klauseln zu beurteilen,

welche sowohl Finanzierungsleasingverträgen als auch operating-Leasing-

verträgen zugrunde gelegt wurden:

*
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Klausel 1: Stornierung: Vor Vertragsbeginn durch jeden Antragsteller gegen

Schadenersatz mindestens aber 15% vom Basispreis möglich.

Die Klausel verschleiert die Tatsache, dass im Bereich des KSchG bei

Reugeldvereinbarungen gem S 7 KSchG ein unabdingbares richterliches

Mäßigungsrecht besteht. Sie erweckt den Eindruck, es müsse jedenfalls ein

Schadeneisatz von mindestens 15olo vom Basispreis bezahlt werden und ist

daher intransparent.

Klausel 3: objektverantwortung: Der Kunde sorgt für den einwandfreien, funk-

tions- und verkehrisicheren Zustand und tragt alle rnit dem Besitz und Betrieb ver-

bundenen Gefahren, Abgaben und Kosten'

Nach der fudikatur zum Finanzierungsleasing wird eine verschiebung

des Gefahrenrisikos nach ordnungsgemäßer Übergabe des Leasingguts als

Wesensmerkmal des Leasingvertrags angesehen, sofern dem LN wenigstens

jene Rechte zukommen, die ein Käufer hat. Ebendiese unterscheidung trifft
die hier zu beurteilende Klausel aber nicht, sondern bürdet dem Kunden die

gesamte ObjekWerantwortung auf, ohne Gewährleistungsrechte, die im Rah-

men des Anspruchs auf eine ordnungsgemäße Übergabe des Leasingobjekts

zustehen, auszunehmen, wie es der Rechtsstellung eines Käufers entspricht'

Die Klausel ist daher jedenfalls unzulässig.

Klausel 4: Reparaturen dürfen nur durch Markenwerkstätten durchgeführt wer-

den.

Dass derartige Klauseln die Wahlmöglichkeit des LN in sittenwidriger

Weise einschränken, wurde bereits in I Ob 131/091C1) ausgesprochen.

Klausel 5: Gewährleistung: Der Kunde ist verpflichtet, die Behebung von Ge-

währleistungsmängeln und Gaiantieansprüchen beim Lieferanten geltend-zu machen.

Erfolgt die Eehebling nicht bzw verlangt der Kunde Preisminderung, wird der Kunde

derariige Ansprüchä innerhalb der Gewährleistungsfrist des Lieferanten dem LG

schriftllch mitieilen und das Leasingobjekt in eine vom LG genannte Werkstatt brin-

gen. Stellt ein vom LG beauftragter Sachverständiger fest, dass die Kundenansprüche

iicht gerechtfertigt sind, kann der LG die Ansprüche ablehnen, wobei es dem Kunden

freisteht, die Abtietung der Gewährleistungsansprüche vom LG gegen den Lieferanten

zu verlangen. Hält där sachverständige hingegen die Änsprüche ftir gerechtfertigt,

sorgt der t c nir die Behebung der Mängel bzw im Fall der Preisminderung ftir eine

angemessene Reduktion des Entgelts.

Abgesehen davon, dass die Klausel den LN verpflichtet, Gewfürleis-
tungs- und Garantieansprüche immer geltend zu machen und ihm die Dis-

position darüber nimmt, wird er in seinen Gewährleistungsrechten insofern

eingeschränkt, als er sich teilweise in einer Art ,,Zwischenverfahren" an den

LG und dessen Werkstätten wenden muss. Auch sieht die Klausel weiter die

Abtretung der Gewährleistungsansprüche des LG gegen den Lieferanten vor,

obwohl sie im Eingangssatz statuiert, dass der Kunde verpflichtet ist, Ge-

währleistungsmängel beim Lieferanten geltend zu machen, was eine bereits
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erfolgte Abtretung dieser Ansprüche aber voraussetzt. Den Vorinstanzen ist

dahei auch darin beizupflichten, dass die Bestimmung intransparent und fur
den Verbraucher unübersichtlich ist.

Klausel 9: Unfall Der Kunde bringt das Fahrzeug umgehend zur nächsten Mar-

kenwerkstatt und erstattet dem LG eine schriftliche Schadensmeldung unter genauer

Angabe des Unfallhergangs und der Beteiligten bzw erteilt dem LG auf Wunsch wei-

terJ Auskünfte. Der Lb 6eh:ilt sich als Eigentümer die Reparaturauftragsvergabe vor,

wenn diese voraussichtlich über 3.000 Euro inH USt betragen wird. Der Kunde wird
bei der Werkstatt mit dem Reparaturrechnungsbetrag in Vorlage treten. Tritt der

Kunde in Vorlage, dann gilt dies gleichzeitig als Verlangen auf Abtretung. von Scha-

denersatzforde.,äg.n betieffend das Leasingobjekt nach S i422 ABGB bis in Höhe

der Vorlage. Dies gilt sinngemäß auch für Kosten der Unfallabwicklung' mindestens

75 Euro i"t<t ust und weitere Kosten, wie Abschleppungs- und Bergungskosten.

Das Interesse des LG, dass die Reparaturkosten in angemessener weise

sichergestellt werden, kann es nicht rechtfertigen, dass dem LN in jedem Fall

- also auch bei Kleinstschäden - die Reparatur in einer Markenwerkstätte
aufgebürdet wird (vgl Klausel4). Auch die Reparaturauftragsvergabe durch

den LG ist gröblich benachteiligend.

Klausel 10: Totalschaden/Diebstahl Mit der Schadensmeldung gilt der vertrag
als aufgelöst (bei Diebstahl nur, wenn das Fahrzeug.nicht binnen vier Wochen aufge-

nmaeriwird). In diesem Fall hat der LG die wahl auf Entschädigung in Höhe des

Fahrzeugwerts oder des kalkulatorischen Restwerts laut Pkt 4.6.2 (bei operating-Lea-
sing wiä anstelle des fehlenden Restwerts der voraussichtliche Marktwert [Eurotax
g.tt1 l.i Erreichung der Kalkulationsbasisdauer geschätzt), je nachdem, welcher Wert

höher ist.

Die Klausel ist schon deshalb unzulässig, weil sie auch beim Operating-
Leasing entgegen s 1096 ABGB dem LN das Risiko für den zuftilligen unter-
gang auferlegt. t* Übrigen ist - im Hinblick auf die weitreichenden und

n".ht.ilig.tt wirtschaftlichen Folgen einer vorzeitigen Vertragsauflösung fiir
den LN * darauf hinzuweisen, dass bei den Auflösungsgründen des verlus-

tes oder Totalschadens das Interesse des LN an der Aufrechterhaltung des

Vertrags höher zu bewerten ist als jenes des LG an der Auflösung32)'

Klausel 11: Haftung: Soweit dem LG Schäden nicht von dritter Seite ersetzt wer-

den, haftet der Kunde für Schaden, gleichgiiltig, ob diese durch persönliches Verschul-

den, Verschulden durch Dritte oder höhere Gewalt bewirkt werden'

Die Klausel widerspricht S 6 Abs I Z 9 KSchG und ist auch eine gröb-

Iich benachteiligende Abweichung von den - wenn auch dispositiven - Be-

stimmungen des ABGB. Rechtlich ist das operating-Ieasing Miete, sodass

erheblichä Abweichungen vom dispositiven Mietvertragsrecht hinsichtlich
der Gefahrentragung nach S 879 Abs 3 ABGB unwirksam sind.

Klausel 13: Wurde die Kondition ,,Fix-Leasing ohne Wertsicherung" bzw ,,Zinsen

fix" abgeschlossen, dann erfolgt keine Zns- brw Entgeltanpassung, ausgenommen für

32) So bereits 3 Ob l2l09z (dort Klausel 7) - Jahrbuch 200912010,124.
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den Fall, dass zwischen Antragsdatum und Vertragsbeginn mehr als 30 Tage verstrichen

sind und der EURIBOR laut Pkt 3.1.1 sich um mehr als 0,25%-Punkte geändert hat.

Der erkennende Senat ist der Ansicht, dass ein durchschnittlicher Ver-
braucher, der einen Vertrag ausdrücklich fix ohne Wertsicherung bzw mit
fixen Zinsen vereinbart, den Punkt ,,Wertsicherung" in AGB gerade nicht
auf sich beziehen und auch nicht damit rechnen wird, dass dort trotz der

Fixvereinbarung Entgeltanpassungsbestimmungen auch für seinen Fall ent-

halten sein könnten. Da diese Bestimmung daher bereits nach der der In-
haltskontrolle vorausgehenden Geltungskontrolle unzulässig ist, braucht auf

weitere Argumente nicht eingegangen zu werden.

Klausel 14: Depot: Wird in vereinbarter Höhe während der Vertragsdauer als

unverzinste Sicherheitsleistung hinterlegt.

Dass die Depotzahlung in die Leasingkalkulation Einfluss gefunden

hat, ist hier ebenso wie in 8Ob 110/08x33) flir den Konsumenten weder

nachvollziehbar noch überprüfbar.

Klausel 15: Vertragsauflösung: Kann vom LG mit sofortiger Wirkung gegenüber

allen erldärt werden, wenn auch nur einer der Vertragspartner mit seinen Zahlungen
mehr als 30 Tage im Verzug ist, das Leasingobjekt grob vernachlässigt, seinen Wohn-
sitz ohne Verständigung des LG ändert oder ins Ausland verlegt, Gefahr für das Ei-
gentum besteht, der Kunde oder auch nur einer der Mitantragsteller stirbt oder über

diesen ein Insolvenzverfahren eröffrret oder mangels Vermögens abgewiesen wird oder
Exekution geftihrt wird oder einer vertraglichen Verpflichtung trotz Mahnung nicht
nachgekommen wird. Im Fall der Vertragsauflösung steht dem LG eine sofort fällige
Konventionalstrafe in Höhe des kalkulatorischen Restwerts laut Pkt 4.6.2 zu (bei Ope-

rating-Leasing wird anstelle des fehlenden Restwerts der voraussichtliche Marktwert

[Eurotax gelb] bei Erreichung der Kalkulationsbasisdauer geschätzt). Der LG hat je-

denfalls Anspruch auf den ihr durch die vorzeitige Vertragsauflösung entstandenen

Schaden. Ein Verwertungserlös laut Pkt 4.5 wird gutgeschrieben.

Dass die in der Klausel enthaltenen Kündigungsgrände jedenfalls Un-
zumutbarkeit der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nach sich zögen,

kann nicht gesagt werden3a). Im zweiten Regelungsteil, den Rechten der Bekl

im Fall der Vertragsauflösung, wird auf Klausel 20 (AGB Pkt 4.5) verwiesen,

die ihrerseits unzulässig ist. Die Klausel ist daher sowohl hinsichtlich der

Aufz?ihlung der Auflösungsgründe als auch der Ansprüche der Bekl bei Ver-
tragsauflösung unzulässig.

Klausel 16: Der Kunde ersetzt dem LG die Kosten der Exszindierung, mindes-
tens aber 200 Euro, wobei der LG ein zusätzliches Depot bis in Höhe von drei Mo-
natsraten verlangen kann.

In der Klausel kommt nicht zum Ausdruck, dass der LG nur die zur

zweckentsprechenden Verfolgung notwendigen Kosten ersetzt erhält. Sie ist
daher sowohl gröblich benachteiligend als auch intransparent.

33) Dort Klausel 42. )ahrbuch 2009120ß, lll.
3a) Vgl die ähnliche Klausel 7 in 3 Ob I2l09z - Jahrbuch 2009120L0, I24.
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Klausel 18: Objektrückstellung erfolgt bei Vertragsende bei dem vom LG ge-

nannten Händler, andernälls die Sicherstellung vorgenommen wird. Sofern der Kun-
de ihm gehörendes Zubehör und Gegenstände, die sich im Objekt befinden nicht ent-
fernt, gehen diese entschädigungslos in das Eigentum des LG über. Der LG kann die
Wiederherstellung auf Kosten des Kunden vornehmen, wenn dies eine bessere Ver-
wertung erwarten lässt (zB Firmenbeschriftung). Der Kunde hat das Fahrzeug auf ei-

gene Kosten abzumelden und das Leasingobjekt in einem einwandfreien, betriebs-
und verkehrssicheren Zustand versehen mit Serviceheft, Schlüssel samt Reserveschlüs-
sel und Schlüsselcode zurückzustellen, andernfalls hat der Kunde ftir den Schaden
Geldersatz zu leisten. Weist das Fahrzeug keine Sommerreifen (inkl Reserverad) mit
einer Mindestprofiltiefe von 3 mm auf, dann hat der Kunde 50% der Kosten einer
Neubereifung zu tragen. Ist ein Service oder eine S 57a-Überprüfung innerhalb der
nächsten 30 Tage bzw 3.000 Kilometer füllig, dann trägt der Kunde die Kosten.

Bei kundenfeindlichster Auslegung könne die Bekl die Rückstellung
auch an einen Ort yerlangen, der frir den LN unzumutbar schwer zv. errei'
chen ist. Die Tatsache, dass die Aufbewahrung von in zurückgeholten Fahr-
zeugen befindlichen Gegenständen für die LG lästig und mit (Aufbewah-

rungs-)Kosten verbdnden ist, rechtfertigt nicht, dass auch weftvolle Fahrnis-
se entschädigungslos in ihr Eigentum übergehen. Die Klausel verstößt daher
gegen 5 879 Abs 3 ABGB. Schließlich ist es für den LN nachteilig und über-
raschend iSd S 864 a ABGB, dass er die Kosten ftir einen Ersatz der Reifen
bzw ein Service oder eine Begutachtung zu tragen habe, obwohl die Reifen
noch das gesetzliche Mindestmaß aufi^reisen bzw ein Service oder die Über-
prüfung nach dem KFG erst durch den nächsten Besitzer vorzunehmen
ist35).

Klausel 19: Vertrag ohne Restwertvereinbarung (Operating-Leasing): Ist kein
Restwert vereinbart, dann hat der Kunde pro Mehrkilometer 30o/o jenes Centsatzes zu
bezahlen, der sich aus der Division des Monatsentgelts mit der vereinbarten aliquoten

|ahreskilometerleistung ergibt. Die vereinbarte Gesamtkilometerleistung ergibt sich aus

der Jahreskilometerleistung dividiert durch 12 mal Anzahl der tatsächlichen Vertrags-
monate. Bei Minderkilometer werden 50% des Mehrkilometercentsatzes pro Minder-
kilometer gutgeschrieben.

Die Klausel ist unzulässig, da bei der Endabrechnung ,,Minderkilome-
ter" nur mit 507o des Werts von ,,Mehrkilometern" berücksichtigt würden,
was den LN einseitig benachteiligt36).

Klausel 20: Restwertleasing: Erklärt der Kunde sich bei Fahrzeugrückstellung mit
dem Händlerkaufanbot einverstanden, dann erfolgt die Vertragsabrechnung grund-
sätzlich auf Basis dieses Kaufanbots. Liegt das Kaufanbot unter dem kalkulatorischen
Restwert (Auflösungswert) zum Zeitpunkt des Vertragsendes oder liegt bei Vertrags-
ende kein Kaufanbot vor, dann steht es dem LG frei, entweder auf Basis eines Sach-
verständigengutachtens abzurechnen oder Kaufanbote einzuholen. Liegt ein besseres

Kaufanbot gegenüber dem Erstanbot vor, wird der LG auf Basis dieses Kaufanbots ab-
züglich 365 Euro Verkaußkosten, maximal aber bis ntr Drfferenz zum besseren Kauf-

*) Vgl 3Ob l2l09z (dort Klausel 9) - Jahrbuch 200912010, L27.

") Vgl7 Ob 230l08m (dort Pkt 5 der AGB) - Jahrbuch 200912010,ll4.
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anbot, abrechnen. Stimmt der LG einem Verkauf gegen sofortige Barzahlung an einen
Dritten zu, dann hiilt der Kunde den LG schad- und klaglos, wenn der Dritte den LG
in Anspruch nimmt (zB Gewährleistung). Kommt der Dritte seiner Zahlungsverpflich-
tung nicht nach, kann der LG den Verkauf stornieren. Bei Totalschaden gilt der Wert
laut Sachverständigengutachten als Basis fiir die Abrechnung.

Die Klausel ist intransparent. Sie ist auch insofern gröblich benachteili-
gend, als sie dem LN kein Mitspracherecht in Bezug auf die Person und die
Bedingungen des Verkaufs durch den LG an einen Dritten einräumt und
Verkaufskosten pauschaliert - unabhängig von den tatsächlich aufgelaufenen
Kosten - überbürdet.

Klausel 2l: a) Differenz aus dem kalkulatorischen Restwert zum vorliegenden
Kaufanbot gem Pkt 4.5 wird dem Kunden verrechnet, wobei ein eventueller Mehrerlös
zu 75o/o gutgeschrieben wird.

b) Die Difterenz zwischen dem kalkulatorischen Restwert zum Abrechnungss-
tichtag und dem nach Pkt 4.5 ermittelten Betrag wird mit dem Kunden verrechnet,
wobei ein eventueller Mehrerlös zu 75o/o gutgeschrieben wird.

Der OGH hat bereits mehrfach zu den steuerrechtlichen Aspekten der-
artiger Klauseln Stellung genommen und diese jeweils als nicht ausreichend
erachtet, die gröbliche Benachteiligung des LN zu rechtfertigen3T)"

Klausel 22: Abzinsung: Die Abzinsung erfolgt mit dem Drei-Monats-EURIBOR
zum Ersten des dem Antrag vorangehenden Monats bzw im Falle einer Entgeltanpas-
sung auf Basis des der Anpassung vorausgehenden Monatsersten.

Die Klausel ist nach dem Wortlaut auch bei aus Verschulden des LG
aufgelösten Verträgen anzuwenden und deshalb gröblich benachteiligend,
weil in diesem Fall die Gewinnmarge des LG nicht in gleicher Weise bedient
werden darf.

Klausel 25: Datenschutz/Bankgeheimnis: Der Kunde erklärt sich ausdrücklich
damit einverstanden, dass sämtliche den Kunden betreffende Daten, insb aus Anträ-
gen und Selbstauskünften, die dem LG im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit den
Kunden bekannt geworden und frir nachstehend angeftihrte Ziele zweckmäßig sind,
an Versicherungen, soweit dies zur Versicherung oder Schadensabwicklung notwendig
ist; Risiko- und Haftungspartner (zB Mitantragsteller, Garanten) zur Risikobeurteilung
und Erfüllung von Informationspflichten; Refinanzierungsgeber des LG soweit not-
wendig; Auskunfteien, soweit dies ftir die Erlangung von Auskünften notwendig ist;
Kreditschutzverband von 1870 bz.vv an die von den Banken eingerichtete Kleinkredite-
videnz und warnliste zur wahrung von Gläubigerschutzinteressen; vermittler, Lie-
feranten und das objekt zurücknehmende Händler, soweit dies zur Abwicklung
zweckmäßig ist; die Muttergesellschaft und Tochterfirmen des LG im Rahmen der Be-
richts-, Controlling- und Revisionswesen weitergegeben werden. Der Kunde hat Wi-
derrufsrecht laut Datenschttzgesetz.

Der LN kann der Klausel im Wesentlichen nur entnehmen, dass Daten
an Dritte weitergegeben werden, nicht aber, welchen konkreten Dritten wel-
che konkreten Daten weitergegeben werden dürfen. Die Tatsache, dass eine

t20

37) So zB in 3 Ob t2lo9z (dort Klausel t0) - fahrbuch 2009120t0,128.
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konkrete Abgrenzung durchaus schwierig sein mag, rechtfertigt es nicht, den

LN seiner diesbezüglichen Informationsrechte zu berauben. Die Klausel ist

daher intransparent3s).

Klausel 26: sicherstellung: Der LG hat Anspruch auf Ersatz der Kosten, die dem

LG bei der verfolgung seinei Ansprüche durch vertragswidriges verhalten des Kun-

den auflaufen. Dai:u zäI:iLen auch aüßergerichtliche Kosten des Anwalts, Adressausfor-

schungs- und Exszindierungskosten. Ftlr die mit dem Inkasso oder Objekteinzlg be-

auftrarten Personen steht d1m LG der tatsächlich entstandene Aufi,vand, mindestens

ein Pauschale von 265 Euro zu.

Die Nennung eines Pauschalbetrags kann der Transparenz dienen. Dies

ist aber dann nictrt hilfreich, wenn die geschaffene Transparenz zu gröblicher

Benachteiligung des LN fuhrt. Die Festsetzung eines Pauschalbetrags unab-

hängig von den tatsächlichen Kosten ist gröblich benachteiligend iSd S 879

ABGB.

Klausel 28: Kommt der Kunde seinen vertraglichen verpflichtungen nicht nach,

kann der LG dalleasingobjekt sicherstellen und der Kunde verzichtet auf Besitzstö-

rung.

Die Formulierung der Klausel differenziert nicht zwischen leichten wd
qualifizierten vertragsverletzungen, sondern gewährt dem LG bei jeglichem

Verstoß gegen vertragliche Pflichten durch den LN die Berechtigung zur Si-

cherstellung des Leasingobjekts. Die Klausel verstößt daher gegen s 879

Abs 3 ABGB.

Klausel 29: Entgeltanpassung bzw Nachverrechnung erfolgt, wenn sich die der

Kalkulation zu Grunäe gelegten Steuern, Abgaben und Gebühren ändern oder neu

eingeftihrt werden. Dies gilt auch, wenn sich der Verkaufspreis des Händlers vor Aus-

lieferung erhöht.

Bei kundenfeindlichster Auslegung kann aufgrund der Klausel entgegen

s 6 Abs 2 z 4 KSchG schon innerhalb der ersten zwei Monate nach ver-
tragsschluss eine Entgeltänderung eintreten. Daher ist die Klausel unzuläs-

sig.

Martina Eliskases

C. Werbung

Martina Eliskases

OLG Wien 4R 327l10b3e\ Irreführende Werbung mit Bauspardar-

lehen

Das OLG hatte folgende Werbung eines Energiespardarlehens zu beur-

teilen:

Die Worte ,,Das Energiespardarlehen mit 1,570" sind blicKangartig hervorgeho-

ben. Darunter steht ,,Für alles rund ums Bauen und wohnen gibt's das Energiespar-

") Vgl 2Ob ll}gz (dort Pkt 10 der AGB) - lahrbuch 2010/2011' 111'
3e) VNnfo 2011 H 8,6.
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darlehen mit günstigen 1,570 Zinsen* - aber nur für kurze Zeit. Mehr Informationen
in Ihrer Raiffeisen Bank oder unter www.bausparer.at. Das Sternchen verweist auf den
kleingedruckten Hinweis: ,,*Zwischendarlehnszinssatz l,5o/o pa in den ersten 1,5 Jah-
ren, effektiver fahreszinssatz ab 3,4o/o. Details unter www.bausparen.at".

Nach S 2 Abs 4 IIWG sind auch Geschäftspraktiken erfasst, die bloß
einen durch Irreführung verursachten Anlockeffekt entfalten und bei denen

der beim Verbraucher zunächst veranlasste Irrtum durch eine nachträgliche
Ergänzung und/oder Richtigstellung der Produktinformation noch vor dem
Zeitpunkt seiner endgültigen geschäftlichery Entscheidung aufgeklärt wird.
Das Fehlen solcher wesentlichen Informationen in blickfangartigen Ankün-
digungen ist dann nicht durch für das verwendete Kommunikationsmedium
typische Beschränkungen bedingt, wenn die gebotene Information von
Durchschnittsverbrauchern über die für sie wesentlichen Punkte eines An-
gebots im Fall einer Werbung mit Zeitungsinseraten, Plakaten und Foldern
ohne einen ins Gewicht fallenden erhöhten Platzbedarf möglich ist.

Die Irrefiihrungseignung ist nach dem Gesamteindruck der strittigen
Ankündigung zu beurteilen. Der Gesamteindruck ist aber nicht gleichbedeu-
tend mit dem Gesamtinhalt der Ankündigung, denn er kann schon durch
einzelne Teile der Ankündigung, die als BlicKang besonders herausgestellt
sind, entscheidend geprägt werden.

Die unrichtigen Angaben verlieren ihre Eignung zur Irrefiihrung durch
spätere Aufklärung nicht, weil ein Verstoß nach S 2 UWG schon dann vor-
liegt, wenn die Angabe geeignet war, den Kunden anzulocken, auch wenn
dies letztlich ohne Erfolg geblieben ist.

Hier ist der den Sternchenhinweis auflösende Text verschwindend klein
und damit kaum wahrnehmbar. Ihm kommt kein Auffäilligkeitswert zu, es fehlt
ihm damit jede Klarheit und Deutlichkeit. Eine durch eine derart kleine Schrift
erfolgte Aufklärung nimmt trotz eines auf sie hinweisenden Sternes aufgrund
ihrer grafischen Gestaltung nicht am Blickfang teil. Die Hinweise der Bekl auf
die zeitliche Beschränkung sind daher nicht geeignet, den von ihr blickfang-
artig hervorgehobenen, zeitlich nicht limitierten günstigen Darlehenszinssatz
von 1,57o zu relativieren. Die Bekl wäre nicht aus Platzgründen gehindert gewe-

sen, eine größere Schrift für füren Sternchentext zu wählen.
Die Kl moniert auch den fehlenden Hinweis darauf, dass der Zinssatz von

1,5%o nicht nur für die Darlehensvorfinanzierung verrechnet werde, sondern
auch fiir den bei Aufnahme eines Bauspardarlehens erforderlichen 50%oigen Ei-
genmittelanteil. Entgegen der Ansicht der Bekl verteuert sich dadurch in
Wahrheit der tatsächliche Finanzierungsaufivand für jene, welche über keine
Eigenmittel verfügen, steht ihnen dieser Eigenmittelanteil doch nicht zur Ver-
füg.rt g, sondern bleibt - wie allgemein bekannt - zumindest bis zur Zuteilung
des Bauspardarlehens gebunden. Die blicKangartige Werbung klärt darüber
nicht auf. Auch diesbezüglich übersteigt ein entsprechender Hinweis nicht den
Platzbedarf der inkriminierten Werbemittel. Eine nachträgliche, noch vor Ver-
tragsabschluss erfolgende Aufklärung ist bedeutungslos.
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